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Mitteilung der Kommission über die Behörde, die zur Ausstellung von Echtheitsbescheinigungen im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 620/2009 befugt ist 

(2011/C 244/01) 

Mit der Verordnung (EG) Nr. 617/2009 des Rates vom 13. Juli 2009, veröffentlicht im Amtsblatt der 
Europäischen Union L 182 vom 15. Juli 2009, ist ein Einfuhrzollkontingent für hochwertiges Rindfleisch 
eröffnet worden. 

Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 620/2009 der Kommission vom 13. Juli 2009 ist die Über
führung der im Rahmen dieses Kontingents eingeführten Erzeugnisse in den zollrechtlich freien Verkehr an 
die Vorlage einer Echtheitsbescheinigung gebunden. 

Folgende Behörde ist befugt, die Echtheitsbescheinigungen im Rahmen dieser Verordnung auszustellen. 
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